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KREMS-STEIN | Soziale Geste aus der Justizanstalt Stein: „Als Unterstützung in der derzeitigen Krisensituation ha-
ben wir beschlossen, dem Flüchtlingslager Traiskirchen 16 Betten zu schenken, die wir nicht mehr benötigen“, er-
klärte Anstaltsleiter Bruno Sladek. Revierinspektor Michael Winkelhofer (links) und Gruppeninspektor Erwin Dopp-
ler (rechts) aus der Kraftfahrabteilung der Justizanstalt beförderten die Betten nach Traiskirchen. Foto: J. Lechner

Von Udo Sagl

Debatte |  Angebliches „Entlassungsgeld“ löst politischen Wirbel aus.
Aber: Die Vergütung ist gesetzlich vorgeschrieben.

Prämien für Häftlinge:
Brave werden belohnt

KREMS-STEIN | „Häftlinge schrei-
ben ein Ansuchen, dann wird
ihnen von oben eine Geld-Zula-
ge genehmigt.“ So einfach ist es
laut Behauptung von Christian
Lausch (FPÖ), in Stein noch
kurz vor der Freilassung an Geld
zu kommen.

Der Abgeordnete will die
„großzügigen Entlassungsprä-
mien“ (rund 150 Euro) nun
zum Thema einer parlamentari-
schen Anfrage an den Justizmi-
nister machen. Lausch: „In
Sparzeiten wie diesen ist das
Ganze ein absoluter Skandal.“

Sogar die Korruptionsstaatsan-
waltschaft soll mit dem Fall be-
fasst werden. Allerdings: Die kri-
tisierten Prämien sind keine Er-
findung der Anstaltsleitung

Stein, sondern entsprechen ei-
ner gesetzlichen Vorgabe. „Es

handelt sich hier um außeror-
dentliche Arbeitsvergütungen“,
erklärt Vollzugsleiter Oberst
Ewald Griener. „Gefangene, die
besondere Leistungen erbrin-
gen, haben Anspruch auf das
Geld. Das ist kein Geschenk.“
Die Auszahlung erfolgt halb-
jährlich und ist für „brav“ arbei-
tende Insassen vorgesehen.

Griener: „Wenn nun ein Häft-
ling vor der Halbjahresfrist ent-
lassen wird, kann er die Vergü-
tung unmittelbar beantragen.
Das hat aber nichts mit einer
Entlassungsprämie zu tun. Diese
Behauptung ist ein absoluter
Unsinn. Dabei ist der Herr Abge-
ordnete Lausch selbst ein ehe-
maliger Justizwachebeamter.
Der sollte die Bestimmungen ei-
nes Gefängnisses eigentlich bes-
ser kennen.“

Oberst Ewald Griener: „Kritik an
Vergütungen geht von falschen Vor-
aussetzungen aus.“ Foto: Lechner


